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1 Geltungsbereich 

1.1 Für den Verkauf von Standardsoftware durch die Freicon Software GmbH (Freicon Software) 

und für vorvertragliche Schuldverhältnisse gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB), die der Kunde durch die Erteilung des Auftrags oder die 

Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit 

dem Kunden. Die Geltung entgegenstehender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des 

Kunden ist ausgeschlossen, auch wenn Freicon Software diesen nicht ausdrücklich 

widerspricht. Die den Softwareprodukten gegebenenfalls beiliegenden Lizenzbedingungen der 

Hersteller werden in die Überlassungsbedingungen von Freicon Software mit einbezogen. 

1.2 Die AGB gelten nur gegenüber Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind sowie 

gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen. 

2 Zustandekommen des Vertrages 

2.1 Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Freicon Software kann dieses Angebot 

nach seiner Wahl innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung 

annehmen oder dadurch, dass dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Software 

geliefert wird. Individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden haben Vorrang vor diesen AGB. In 

Bezug auf den Inhalt solcher Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag oder die schriftliche 

Bestätigung von Freicon Software maßgebend. 

2.2 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen (z. B. Rücktritt, Minderung oder Mängelanzeigen), 

die nach Vertragsschluss vom Kunden abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

2.3 Angebote von Freicon Software sind freibleibend und unverbindlich. 

3 Vertragsgegenstand, Leistungsumfang 

3.1 Gegenstand dieser Vertragsbedingungen ist die Lieferung von Standardsoftware und die 

Einräumung der Nutzungsrechte nach Ziff. 4. 

3.2 Der Kunde hat vor Vertragsabschluss überprüft, dass die Spezifikation der Software seinen 

Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Ihm sind die wesentlichen Funktionsmerkmale und -

bedingungen der Software bekannt. 

3.3 Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Lieferungen und Leistungen ist die 

Auftragsbestätigung von Freicon Software, sonst das Angebot von Freicon Software. 

3.4 Angaben in Katalogen, Preislisten, Prospekten und sonstigem dem Kunden von Freicon 

Software überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben oder 

Testprogramme sind keine Garantien. Eine Garantie bedarf der schriftlichen Erklärung durch 

Freicon Software.  

3.5 Der Kunde erhält die Software bestehend aus dem Maschinenprogramm und dem 

Benutzerhandbuch. Die Technik der Auslieferung der Software richtet sich nach den 

Vereinbarungen; mangels anderer Vereinbarung werden Programm und Handbuch zum 
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Download bereitgestellt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Überlassung des 

Quellprogramms. 

4 Rechte des Kunden an der Software 

4.1 Die Software (Programm und Benutzerhandbuch) ist rechtlich geschützt. Das Urheberrecht, 

Markenrechte und alle sonstigen Leistungsschutzrechte an der Software sowie an sonstigen 

Gegenständen, die Freicon Software dem Kunden im Rahmen der Vertragsanbahnung und -

durchführung überlässt oder zugänglich macht, stehen im Verhältnis der Vertragspartner 

ausschließlich Freicon Software bzw. dem Hersteller der Software zu. 

4.2 Der Kunde ist nur berechtigt, mit dem Programm eigene Daten selbst im eigenen Betrieb für 

eigene Zwecke zu verarbeiten. Alle Datenverarbeitungsgeräte (z. B. Festplatten und 

Zentraleinheiten), auf die die Programme ganz oder teilweise, kurzzeitig oder auf Dauer kopiert 

oder übernommen werden, müssen sich in Räumen des Kunden befinden und in seinem 

unmittelbaren Besitz stehen. Weitere vertragliche Nutzungsregeln (z. B. die Beschränkung auf 

eine Anzahl von Arbeitsplätzen oder Personen) sind technisch einzurichten und praktisch 

einzuhalten. Freicon Software räumt dem Kunden hiermit die für diese Nutzung notwendigen 

Befugnisse als einfaches Nutzungsrecht ein, einschließlich des Rechts zur Fehlerbeseitigung. 

Für die Dauer des Nutzungsrechts gilt Ziff. 12. 

4.3 Der Kunde darf die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Sicherungskopien der Programme 

erstellen. Die Sicherungskopien müssen sicher verwahrt werden und, soweit technisch möglich, 

mit dem Urheberrechtsvermerk des Original-Datenträgers versehen werden. 

Urheberrechtsvermerke, Warenzeichen und Produktkennzeichnungen dürfen nicht gelöscht, 

geändert oder unterdrückt werden. Nicht mehr benötigte Kopien sind zu löschen oder zu 

vernichten. Das Benutzerhandbuch und andere von Freicon Software überlassene Unterlagen 

dürfen nur für betriebsinterne Zwecke kopiert werden. 

5 Leistungszeit, Verzögerungen, Leistungsort 

5.1 Die Leistungszeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Liefer- und 

Leistungsfristen und -termine sind nur verbindlich, wenn sie von Freicon Software ausdrücklich 

bestätigt wurden. 

5.2 Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeitraum, in welchem sich der Kunde in 

Zahlungsverzug aus dem Vertrag befindet, und um den Zeitraum, in dem Freicon Software 

durch Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, an der Lieferung oder Leistung gehindert ist, 

und um eine angemessene Anlaufzeit nach Ende des Hinderungsgrundes. Zu diesen 

Umständen zählen auch höhere Gewalt und Arbeitskampf. Fristen gelten auch um den Zeitraum 

als verlängert, in welchem der Kunde vertragswidrig eine Mitwirkungsleistung nicht erbringt. 

5.3 Vereinbaren die Vertragspartner nachträglich andere oder zusätzliche Leistungen, die sich auf 

vereinbarte Fristen auswirken, so verlängern sich diese Fristen um einen angemessenen 

Zeitraum. 

5.4 Mahnungen und Fristsetzungen des Kunden bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Eine 

Nachfrist muss angemessen sein. Eine Frist von weniger als zwei Wochen ist nur bei 

besonderer Eilbedürftigkeit angemessen. 
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5.5 Leistungsort für alle Leistungen aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz von 

Freicon Software. 

6 Vergütung, Zahlung 

6.1 Die vereinbarte Vergütung ist nach Ablieferung der Software und Eingang der Rechnung beim 

Kunden ohne Abzug fällig und innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 

6.2 Zusätzliche vom Kunden verlangte Leistungen (z. B. Beratung und Unterstützung bei der 

Programminstallation) werden zu den vereinbarten Preisen abgerechnet. 

6.3 Zu allen Preisen kommt die Umsatzsteuer hinzu. 

6.4 Der Kunde kann nur mit von Freicon Software unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderungen aufrechnen. Außer im Bereich des § 354 a HGB kann der Kunde Ansprüche aus 

diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Freicon Software an Dritte 

abtreten. Ein Zurückbehaltungsrecht oder die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen dem 

Kunden nur innerhalb dieses Vertragsverhältnisses zu. 

7 Pflichten des Kunden 

7.1 Der Kunde ist verpflichtet, alle Liefergegenstände von Freicon Software unverzüglich ab 

Lieferung oder ab Zugänglichmachung entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen (§ 

377 HGB) fachkundig untersuchen zu lassen und erkannte Mängel schriftlich unter genauer 

Beschreibung des Fehlers zu rügen. Der Kunde testet gründlich jedes Modul auf 

Verwendbarkeit in der konkreten Situation, bevor er mit der produktiven Nutzung beginnt. Dies 

gilt auch für Programme, die der Kunde im Rahmen der Gewährleistung und eines 

Pflegevertrages bekommt. 

7.2 Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass das Programm ganz oder 

teilweise nicht ordnungsgemäß arbeitet (z. B. durch Datensicherung, Störungsdiagnose, 

regelmäßige Prüfung der Ergebnisse, Notfallplanung). Es liegt in seiner Verantwortung, die 

Funktionsfähigkeit der Arbeitsumgebung des Programms sicherzustellen. 

8 Sachmängel 

8.1 Die geschuldete Beschaffenheit der Software richtet sich nach den getroffenen Vereinbarungen 

insbesondere im jeweiligen Angebot. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Software 

gelten darüber hinaus alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des 

jeweiligen Angebots sind oder von Freicon Software (insbesondere in Katalogen oder auf der 

Freicon Software Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt 

gemacht waren. Im Übrigen muss sich die Software für die nach diesem Vertrag vorausgesetzte 

Verwendung eigenen und ansonsten eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Software der 

gleichen Art üblich ist. Eine Funktionsbeeinträchtigung des Programms, die aus 

Hardwaremängeln, Umgebungsbedingungen, Fehlbedienung o. ä. resultiert, ist kein Mangel. 

Eine unerhebliche Minderung der Qualität bleibt unberücksichtigt. 

8.2 Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- 

und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Übermittlung bzw. 
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Übergabe der Software, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, 

so ist Freicon Software hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind 

offensichtliche Mängel innerhalb von einer Woche ab Übermittlung und bei der Untersuchung 

nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 

Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die 

Haftung von Freicon Software für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 

angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

8.3 Bei Sachmängeln kann Freicon Software zunächst nacherfüllen. Die Nacherfüllung erfolgt nach 

Wahl von Freicon Software durch Beseitigung des Mangels, durch Lieferung von Software, die 

den Mangel nicht hat oder dadurch, dass Freicon Software Möglichkeiten aufzeigt, die 

Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. Wegen eines Mangels sind zumindest drei 

Nachbesserungsversuche hinzunehmen. Eine gleichwertige neue Programmversion oder die 

gleichwertige vorhergehende Programmversion ohne den Fehler ist vom Kunden zu 

übernehmen, wenn dies für ihn zumutbar ist. 

8.4 Der Kunde unterstützt Freicon Software bei der Fehleranalyse und Mängelbeseitigung, indem 

er insbesondere auftretende Probleme konkret beschreibt, Freicon Software umfassend 

informiert und ihr die für die Mangelbeseitigung erforderliche Zeit und Gelegenheit gewährt. 

Freicon Software kann die Mangelbeseitigung nach vor Ort oder in den Geschäftsräumen von 

Freicon Software durchführen. Freicon Software kann Leistungen auch durch Fernwartung 

erbringen. Der Kunde hat auf eigene Kosten für die erforderlichen technischen 

Voraussetzungen zu sorgen und Freicon Software nach entsprechender vorheriger 

Ankündigung elektronischen Zugang zur Software zu gewähren. Im Falle des Austauschs 

mangelhafter Software bzw. mangelhafter Datenbestände hat die Kunde die mangelhafte 

Software bzw. den mangelhaften Datenbestand zu löschen.  

8.5 Freicon Software ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 

dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im 

Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

8.6 Freicon Software kann Mehrkosten daraus verlangen, dass die Software verändert, außerhalb 

der vorgegebenen Umgebung eingesetzt oder falsch bedient wurde. Sie kann 

Aufwendungsersatz verlangen, wenn kein Mangel gefunden wird und der Kunde die 

Mangelrüge nicht ohne Fahrlässigkeit erhoben hatte. Die Beweislast liegt beim Kunden. § 254 

BGB gilt entsprechend. 

8.7 Wenn Freicon Software die Nacherfüllung endgültig verweigert oder diese endgültig fehlschlägt 

oder dem Kunden nicht zumutbar ist, kann der Kunde entweder vom Vertrag zurücktreten oder 

die Vergütung angemessen herabsetzen und zusätzlich nach Ziff. 10 Schadensersatz oder 

Aufwendungsersatz verlangen. Die Ansprüche verjähren nach Ziff. 11. 

8.8 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 

auch bei Mängeln nur nach Maßgabe der Ziffer 10 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

9 Rechtsmängel 

9.1 Freicon Software gewährleistet gegenüber dem Kunden, dass die von Freicon Software dem 

Kunden nach Maßgabe dieser AGB und/oder eines sonstigen Vertrages überlassene(n) 
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Software, Arbeitsergebnisse oder Daten und deren in der jeweiligen Vereinbarung gestattete 

Nutzung keine Rechte Dritter verletzt.  

9.2 Sollten Dritte gegenüber dem Kunden eine Verletzung ihrer Rechte durch das Bereitstellen von 

Software, Arbeitsergebnissen oder Daten durch Freicon Software an den Kunden nach 

Maßgabe der jeweiligen Vereinbarung („Freistellungsverpflichtendes Verhalten“) geltend 

machen, wird Freicon Software den Kunden von solchen Ansprüchen nach Maßgabe folgender 

Bestimmungen freistellen. 

9.3 Falls der Kunde zur Unterlassung des Freistellungsverpflichtenden Verhaltens oder jeweils 

eines Teils davon entweder (i) rechtskräftig verurteilt oder (ii) ihm hierüber eine einstweilige 

Verfügung zugestellt wird oder (iii) ein solcher Anspruch Gegenstand einer Forderung wegen 

der Verletzung von Rechten Dritter nach Ansicht des Freistellungsverpflichteten zu werden 

droht, kann Freicon Software nach eigenem Ermessen dem Kunden entweder das Recht zur 

Fortsetzung des Freistellungsverpflichtenden Verhaltens verschaffen, oder die den Gegenstand 

des Anspruchs des Dritten bildenden Produktdaten/Data Portal ersetzen oder ändern, um die 

Rechtsverletzung ohne Funktionseinbußen zu beheben. 

9.4 Sollten Dritte gegenüber dem Kunden eine Verletzung ihrer Rechte geltend machen, stellt 

Freicon Software den Kunden von sämtlichen hieraus resultierenden 

Schadenersatzansprüchen und Kosten frei, unter Einschluss von Gerichts- und 

Vergleichskosten und der nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung erstattungsfähigen 

Rechtsverteidigungskosten. Freicon Software unterstützt den Kunden pro-aktiv bei der 

gerichtlichen und außergerichtlichen Beilegung solcher Streitigkeiten mit Dritten. 

9.5 Die Ansprüche des Kunden nach dieser Ziffer 9 stehen unter dem Vorbehalt, dass der Kunde 

(i) Freicon Software unverzüglich über die Geltendmachung von Ansprüchen Dritter informiert,

(ii) Freicon Software jeglichen hierauf bezogenen Schriftverkehr mit dem Anspruchsteller und

Gerichten in Kopie jeweils unverzüglich nach deren Zugang zur Verfügung stellt, und (iii)

Freicon Software das alleinige Recht, die außergerichtliche oder gerichtliche Abwehr solcher

Ansprüche zu steuern, sowie das Letztentscheidungsrecht über den Abschluss eventueller

gerichtlicher und außergerichtlicher Vergleiche überlässt.

10 Haftung 

10.1 Freicon Software haftet unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung 

von Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie 

im Umfang einer von Freicon Software übernommenen Garantie. 

10.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) ist die Haftung 

von Freicon Software der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen 

Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. 

10.3 Für die Wiederherstellung von Daten haftet Freicon Software nur, wenn der Kunde durch 

angemessene Vorsorgemaßnahmen, insbesondere die tägliche Anfertigung von 

Sicherungskopien aller Daten, sichergestellt hat, dass diese Daten aus maschinenlesbarem 

Datenmaterial mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 
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10.4 Eine weitergehende Haftung von Freicon Software besteht nicht. 

10.5 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 

Vertreter, Organe und sonstige Erfüllungsgehilfen von Freicon Software. 

11 Verjährung 

11.1 Die Verjährungsfrist beträgt für Ansprüche auf Kaufpreisrückzahlung aus Rücktritt oder 

Minderung ein Jahr ab Ablieferung der Software, jedoch für ordnungsgemäß gerügte Mängel 

nicht weniger als drei Monate ab Abgabe der wirksamen Rücktritts- oder Minderungserklärung; 

bei anderen Ansprüchen aus Sachmängeln ein Jahr; bei Ansprüchen aus Rechtsmängeln zwei 

Jahre, wenn der Rechtsmangel nicht in einem Recht eines Dritten liegt, auf Grund dessen der 

Dritte die in Ziff. 3.5 genannten Gegenstände herausverlangen oder die Unterlassung ihrer 

Nutzung verlangen kann; bei nicht auf Sach- oder Rechtsmängeln beruhenden Ansprüchen auf 

Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zwei Jahre. Die Frist beginnt mit dem 

Zeitpunkt, in dem der Kunde von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der 

in § 199 BGB bestimmten Höchstfristen ein. 

11.2 Bei Schadens- und Aufwendungsersatz aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Garantie, Arglist 

und in den in Ziff. 10.1 genannten Fällen gelten jedoch stets die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

12 Beginn und Ende der Rechte des Kunden 

12.1 Das Eigentum an gelieferten Sachen und die Rechte nach Ziff. 4 gehen erst mit vollständiger 

Bezahlung der vertragsgemäßen Vergütung auf den Kunden über. Zuvor hat er nur ein 

vorläufiges, nur schuldrechtliches und nach Abs. 2 widerrufbares Nutzungsrecht. 

12.2 Freicon Software kann die Rechte nach Ziff. 4 aus wichtigem Grund beenden. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn Freicon Software das weitere Festhalten am Vertrag nicht 

zuzumuten ist, insbesondere wenn der Kunde die Vergütung nicht zahlt oder in erheblicher 

Weise gegen Ziff. 4 verstößt. 

12.3 Wenn die Rechte nach Ziff. 4 nicht entstehen oder wenn sie enden, kann Freicon Software vom 

Kunden die Rückgabe der überlassenen Gegenstände verlangen oder die schriftliche 

Versicherung, dass sie vernichtet sind, außerdem die Löschung oder Vernichtung aller Kopien 

der Gegenstände und die schriftliche Versicherung, dass dies geschehen ist. 

13 Vertraulichkeit und Datenschutz 

13.1 „Vertrauliche Informationen" sind alle Informationen und Unterlagen von Freicon Software, die 

als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen sind, 

insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-how, 

sowie sämtliche Arbeitsergebnisse. 

13.2 Der Kunde wahrt über solche vertrauliche Informationen Stillschweigen. Diese Verpflichtung 

besteht nach Beendigung des Vertrags fort. 

13.3 Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche vertraulichen Informationen, die dem 

Kunden bei Abschluss des Vertrags nachweislich bereits bekannt waren oder danach von dritter 
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Seite bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzliche 

Vorschriften oder behördliche Anordnungen verletzt werden; die bei Abschluss des Vertrags 

öffentlich bekannt sind oder danach öffentlich bekannt gemacht werden, soweit dies nicht auf 

einer Verletzung dieses Vertrags beruht; die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf 

Anordnung eines Gerichtes oder einer Behörde offen gelegt werden müssen. Soweit zulässig 

und möglich wird der zur Offenlegung verpflichtete Empfänger die andere Partei vorab 

unterrichten und ihr Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung vorzugehen. 

13.4 Der Kunde wird nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, die 

dem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen 

dieses Vertrags entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind. Des Weiteren wird der 

Kunde nur denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offenlegen, die diese für die 

Durchführung dieses Vertrags kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach 

ihrem Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 

13.5 Unabhängig vom Nachweis eines Schadens hat der Kunde für jeden Fall des Verstoßes gegen 

die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung der Informationen - unter Verzicht auf die 

Einrede des Fortsetzungszusammenhangs - eine Vertragsstrafe zu bezahlen, deren Höhe 

Freicon Software angemessen festzusetzen hat und über deren Angemessenheit im Streitfall 

das zuständige Gericht zu befinden hat. Maßgeblich hierfür sind die Bedeutung der verletzten 

Pflicht, der Nachteil für Freicon Software (auch der immaterielle Nachteil) und der Grad der 

Pflichtverletzung und des Verschuldens des Kunden. 

13.6 Freicon Software verarbeitet die zur Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten des Kunden 

unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

14 Rechtswahl und Gerichtstand 

14.1 Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist der Sitz von 

Freicon Software. Abweichend von Satz 1 ist Freicon Software jedoch berechtigt, den Kunden 

auch vor den Gerichten an dessen Sitz zu verklagen. 


